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Amtliche Nachrichten

Corona-Virus - wichtige Telefonkontakte
Corona-Hotline Gesundheitsamt Schweinfurt
Tel. 09721/55-745 (Mo-Fr 8-12 Uhr
Mo- Mi 13-16 Uhr, Do bis 17 Uhr, Sa-So 10-14 Uhr)
Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung
Tel. 089/122-220 (Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr)

Bürgerversammlungen 
in der Gemeinde Kolitzheim 2023
Die diesjährigen Bürgerversammlungen finden wie folgt statt:
Gernach am Freitag, den 20.01.23 im Sportheim
Kolitzheim am Freitag, den 27.01.23 im Sportheim
Zeilitzheim am Montag, den 30.01.23 im Sportheim
Unterspiesheim am Mittwoch, den 01.02.23 im Sportheim
Stammheim am Montag, den 06.02.23 im Sportheim
Herlheim am Donnerstag, den 09.02.23 im Sportheim
Lindach am Mittwoch, den 15.02.23 im Gasthaus 

Schön

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind hierzu 
recht herzlich eingeladen.

Bekanntmachung 3. Sitzung 
des Gemeinderates
Sitzungsort: Rathaus Kolitzheim, Rathausstr. 1
Datum: Dienstag, den 24.01.2023  Uhrzeit: 19:30 Uhr
T a g e s o r d n u n g
lfd. Nr. Gegenstand:

öffentlicher Teil
1. Standort der Grundschule
1.1. Antrag auf ein Ratsbegehren für den Standort Herlheim
2. 22. Änderung des Flächennutzungsplans sowie Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarkraftwerk Herleshof“ in den Gemeindeteilen 
Zeilitzheim, Kolitzheim und Herlheim

2.1. Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

sowie der Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange

2.2. Konkretisierung der gemeindlichen Kriterien für Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen

2.3. Antrag auf ein Ratsbegehren zum Bau des Solarkraft-
werkes Herleshof

2.4. Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse
3. Änderung des Flächennutzungsplans sowie Aufstellung 

eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
3.1. Grundstücke mit den Fl.Nrn. 623, 625, 625/1, 646 in der 

Gemarkung Gernach
3.2. Grundstück mit der Fl.Nr. 1668 in der Gemarkung Herl-

heim
3.3. Teilfläche aus dem Grundstück mit der Fl.Nr. 1567 in der 

Gemarkung Herlheim
4. Bekanntgabe des vorläufigen Rechnungsergebnisses 

des Haushaltsjahres 2022
5. Wünsche und Anregungen

anschließend
nicht öffentlicher Teil
Kolitzheim, den 16.01.2023  Herbert, 1. Bürgermeister

Aus der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates
vom 10.01.2023
Bürgerentscheid zum Standort der neu zu errichtenden 
Grundschule
Zu diesem Tagesordnungspunkt haben die Gemeinderatsmit-
glieder mit der Einladung zur heutigen Sitzung eine umfang-
reiche Beschlussvorlage erhalten.
Einleitend informiert der Vorsitzende über das Einreichen 
eines Bürgerbegehrens bzgl. des gefassten Gemeinderats-
beschlusses zum Schulstandort der Grundschule in Herl-
heim, mit Abgabe der Unterschriftenlisten am 02.01.2023. Die 
Prüfung der zum zweiten Mal eingereichten Unterschriften 
ergab, dass die Unterschriftenlisten den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechen. Der nächste Schritt ist nun die Ent-
scheidung im Gremium über die Zulässigkeit des eingereichten 
Bürgerbegehrens. Der Gemeinderat kann das Bürgerbegehren 
übernehmen. Das würde bedeuten, dass der Beschluss des 
Gemeinderates vom 13.12.2022 aufgehoben und durch den 
Vorschlag des Bürgerbegehrens (Standort Unterspiesheim) 
ersetzt wird. Der Bürgerentscheid ist an einem Sonntag inner-
halb von 3 Monaten, also bis
spätestens 10.04.2023 durchzuführen. Die Zielsetzung ist, dass 
die wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde 
Kolitzheim über den Standort Schule entscheiden können. 
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Der Gemeinderat stellt damit die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens „Standort Schule“ in Unterspiesheim fest (Art. 18 a 
Abs. 8 Satz 1 GO). Die Entscheidung des Gemeinderates ist 
den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens 
schriftlich bekannt zu geben.
Herr Ritz informiert das Gremium über die rechtlichen Aus-
wirkungen dieses Beschlusses:
Von jetzt an dürfen bis zur Durchführung des Bürgerent-
scheides keine Entscheidungen der Gemeindeorgane mehr 
getroffen werden, die dem Begehren entgegenstehen. Der 
Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2022 über den Standort 
darf auch nicht mehr vollzogen werden (Art. 18 a Abs. 9 Halb-
satz 1 GO i.V.m. Art. 36 Satz 1 GO).
Beschluss zur möglichen Übernahme der mit dem Bürger-
begehren verlangten Maßnahme     
(Art. 18a Abs. 14 Gemeindeordnung)
Herr Ritz führt aus, dass ein Bürgerentscheid grundsätzlich 
entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem 
Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt (Art. 18 a 
Abs. 14 Satz 1 GO).
Ziel des Bürgerbegehrens „Standort Schule“ ist die Herbei-
führung eines Bürgerentscheids über die Standortfrage „Neu-
bau der Grundschule in Unterspiesheim“. Damit sollen allen 
Gemeindebürgerinnen und -bürgern die Möglichkeit der Mit-
bestimmung an der Entscheidung eingeräumt werden.
Aus dem Gremium wird hierzu mitgeteilt, dass jeder Gemeinde-
rat und -rätin bedenken möchte, dass er / sie von Gemeinde-
bürgerinnen und -bürgern aus allen Gemeindeteilen gewählt 
wurde und aus diesem Grunde er / sie die Bürgerschaft der 
gesamten Gemeinde Kolitzheim zu vertreten hat.
Der Gemeinderat lehnt die mit dem Bürgerbegehren verlangten 
Maßnahme „Neubau der Grundschule in Unterspiesheim“ ab.
Beschluss zur Durchführung eines möglichen 
Ratsbegehrens (Art. 18a Abs. 2 Gemeindeordnung)
Der Geschäftsleiter Herr Ritz führt weiterhin aus, dass 
der Gemeinderat auch beschließen kann, dass über eine 
Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde 
ein weiterer konkurrierender Bürgerentscheid (Ratsbegehren) 
gegenübergestellt wird (Art. 18 a Abs. 2 GO).
Dieser ist in aller Regel als Entscheidungsalternative für die 
Bevölkerung gedacht, sodass sich die jeweils in der Frage-
stellung des Ratsbegehrens und des Bürgerbegehrens zum 
Ausdruck gebrachten Standortziele üblicherweise wider-
sprechen. Der Beschluss des Gemeinderats einen Bürgerent-
scheid herbeiführen zu wollen braucht jedoch nicht begründet
werden.
Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 in rechtlich zulässiger Art 
und Weise im Sinne von Art. 45 Abs. 1 GO i. V. m. § 27 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderats vom 
07.10.2020 für den Neubau der Grundschule mit 12:9 Stimmen 
den Standort Herlheim beschlossen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, der Bevölkerung 
die umfassende Möglichkeit über alle drei Standorte 
Unterspiesheim, Herlheim und Kolitzheim beim Bürgerent-
scheid abzustimmen. 

Der Vorsitzende ist dahingehend der gleichen Auffassung wie 
die Initiatoren des Bürgerbegehrens, dass ein Bürgerentscheid 
durchgeführt werden sollte. Es können aber auch noch Anträge 
zu weiteren Bürgerentscheiden für weitere Standorte eingehen. 
Dann wäre nach dem Gesetz eine Stichfrage notwendig, wenn 
z.B. zwei von drei Standortfragen die Mehrheiten erhalten 
würden.
Der Vorsitzende fordert nach seinen einleitenden Worten den 
Gemeinderat auf seine Einwendungen bzw. Anträge zur Tages-
ordnung -wie am Anfang dieser Sitzung benannt- mitzuteilen:

1. Es wird beantragt den Beschlussvorschlag zum Tages-
ordnungspunkt 2.2 als positiven Beschlussvorschlag zu 
formulieren.

2. Es wird beantragt den Tagesordnungspunkt 2.3 von der 
Tagesordnung zu nehmen, da für ein Ratsbegehren keine 
Notwendigkeit gesehen wird. Sollte der Bürgerentscheid 
keine Mehrheit in der Bürgerschaft finden ist der Beschluss 
des Gemeinderates vom 13.12.2022 weiter gültig.

Ein weiteres Ratsmitglied beantragt gemäß § 27 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung die namentliche Abstimmung des gesamten 
zweiten Tagesordnungspunktes (Antrag Nr. 3).
zu Antrag Nr.1
Dies wurde bereits zur heutigen Sitzung des Gemeinderates 
berücksichtigt und der Beschlussvorschlag positiv formuliert.
zu Antrag Nr. 2
Der Tagesordnungspunkt 2.3 ist eine wichtige Entscheidungs-
möglichkeit des Gemeinderates und ein zentraler Punkt 
erläutert der Vorsitzende.
Nach einer weiteren Erklärung im Gremium zieht das 
Gemeinderatsmitglied seinen Antrag auf Änderung der Tages-
ordnung zurück.
zu Antrag Nr. 3
Der Vorsitzende stellt den Antrag zur Abstimmung im Gremium.
Der Gemeinderat folgt dem Antrag Nr. 3 und befürwortet die 
namentliche Abstimmung des zweiten Tagesordnungspunktes.
Der Vorsitzende erteilt Herrn Geschäftsleiter Marcel Ritz das 
Wort, der dem Gremium die Erläuterungen und gesetzlichen 
Vorgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten gibt.
Feststellung der Zulässigkeit des eingereichten Bürger-
begehrens auf Durchführung eines Bürgerentscheides 
„Neubau der Grundschule in Unterspiesheim“   
(Art. 18a Abs. 1 und 8 Gemeindeordnung)
Der Gemeinderat stellt die Zahl der zulässig geleisteten 
gültigen Unterschriften mit „1.338“ fest (Art. 18 a Abs. 5 Satz 2 
GO). Das gesetzlich vorgeschriebene Unterschriftenquorum ist 
somit erreicht.
In der Rechtsprechung ist es anerkannt, dass das Schul-
wesen und die kommunale Bauleitplanung einer Kommune 
als Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises grundsätzlich 
Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein kann.
Das Bürgerbegehren ist somit formell und materiell zulässig.

Notrufe und Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. Hausarzt nicht erreichbar 
ist, können Sie in dringenden Erkrankungsfällen einen Arzt des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes über Tel. 116 117 erreichen.

Notrufe
Polizei  ...............................................................................  110
Feuerwehr und Rettungsdienst  ........................................  112

Zahnärztlicher Notdienst
Aktuell unter www.notdienst-zahn.de.

Apotheken-Notdienst
Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker  
kostenlos aus dem deutschen Festnetz 0800 00 22833 vom 
Handy (max. 69 Cent/Min.) 22833.

Im Internet aktuell unter  
www.apotheken.de oder www.aponet.de.

Serviceblock
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Der Gemeinderat kann dem gegenständlichen durch Bürger-
begehren am 02.01.2023 beantragten Bürgerentscheid 1 
„Standort Unterspiesheim“ deshalb auch gleichzeitig ein 
konkurrierendes Ratsbegehren (Nrn. 1 und 2) mit Standorte 
Herlheim und Kolitzheim gegenüberstellen und beschließen.
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat ein oder mehrere 
eigene Ratsbegehren im Sinne des Art. 18 a Abs. 2 GO zu 
initiieren.
Nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, ein oder mehrere 
eigene Ratsbegehren durchzuführen, erläutert der Vorsitzende, 
dass nun über eine oder über zwei Standortentscheidungen 
zu beschließen ist. Wie dem Gremium schon bekannt, ist bei 
mehreren zur Abstimmung stehenden Anträgen zuerst über 
den Antrag abzustimmen, welcher voraussichtlich einen 
größeren Aufwand erfordert oder einschneidendere Maß-
nahmen zum Gegenstand hat.
Daraus ergibt sich die Abstimmung zur Initiierung mehrerer 
Ratsbegehren für den Standort Herlheim und für den Standort 
Kolitzheim.
Der Gemeinderat lehnt die Initiierung mehrerer Ratsbegehren 
für den Standort Herlheim und für den Standort Kolitzheim ab.
Da die Initiierung mehrerer Ratsbegehren abgelehnt wurde 
erfolgt die Abstimmung zur Initiierung eines Ratsbegehrens für 
den Standort Herlheim.
Der Gemeinderat lehnt die Initiierung eines Ratsbegehrens für 
den Standort Herlheim ebenfalls ab.
Da die Initiierung eines Ratsbegehrens für den Standort Herl-
heim abgelehnt wurde erfolgt die Abstimmung zur Initiierung 
eines Ratsbegehrens für den Standort Kolitzheim.
Der Gemeinderat lehnt die Initiierung eines Ratsbegehrens für 
den Standort Kolitzheim ebenfalls ab.
Da die Initiierung eines Ratsbegehrens für den Standort Kolitz-
heim auch abgelehnt wurde bittet der Vorsitzende um weitere 
Vorschläge aus dem Gremium, da der Gemeinderat zwar die 
Initiierung eines oder mehrerer Ratsbegehren befürwortet aber 
jeden in Frage kommenden Standort mehrheitlich ablehnt.
Da aus dem Gremium keine weiteren Vorschläge vorgebracht 
werden, schlägt der Vorsitzende vor diesen Tagesordnungs-
punkt bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates nochmals 
aufzunehmen. Bis dahin besteht noch die Möglichkeit, dass 
ein konkurrierendes Bürgerbegehren eingereicht werden kann. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird beim Bürgerentscheid über 
den Standort Unterspiesheim entschieden.
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.
Aus dem Gremium wird noch mitgeteilt, dass in den sozialen 
Medien zur Thematik viele Falschaussagen kursieren und eine 
negative Stimmung verbreitet wird. Die Gemeinde Kolitzheim 
sollte hierzu eine Klarstellung liefern.
Hierzu teilt der Vorsitzende mit, dass im Amtsblatt die Veröffent-
lichung aus dem öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 
13.12.2022 erfolgte.
Weiterhin informiert der Vorsitzende das Gremium darüber, 
dass er mit dem heutigen Beschluss, dass ein Bürgerentscheid 
durchgeführt wird, als Bürgermeister zur Neutralität verpflichtet 
ist. Er darf somit keine Position mehr beziehen, auch nicht in 
den kommenden Bürgerversammlungen.
Festlegung eines Termins für die Durchführung  
des Bürgerentscheides
Der Bürgerentscheid ist an einem Sonntag innerhalb von drei 
Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürger-
begehrens durchzuführen. Der Gemeinderat kann die Frist 
im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen 
des Bürgerbegehrens um höchstens weitere drei Monate ver-
längern. (Art. 18 a Abs. 10 Satz 1 GO).
Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist unter Tages-
ordnungspunkt 2.1. in der am heutigen 10.01.2023 statt-
findenden Gemeinderatssitzung festgestellt worden. Damit ist 
der Bürgerentscheid grundsätzlich spätestens bis 10.04.2023 
(Ereignisfrist nach Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG i.V.m. §§ 187 Abs. 
1, 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB) durchzuführen.
Die Kosten des Bürgerentscheids trägt die Gemeinde (Art. 18 a 
Abs. 10 Satz 2 GO).
Stimmberechtigt ist jeder Gemeindebürger (Art. 18 a Abs. 10 
Satz 3 GO i.V.m. Art. 15 Abs. 2 GO, Art. 1 und 2 GLKrWG; 
entscheidend für die zweimonatige Fristberechnung ist nun-

mehr der Abstimmungstag). Die Möglichkeit der brieflichen 
Abstimmung ist zu gewährleisten (Art. 18a Abs. 10 Satz 4 GO).
Da der Sonntag, 10.04.2023 das Osterwochenende ist, schlägt 
der Vorsitzende den Sonntag, 02.04.2023 oder den Sonntag, 
26.03.2023 vor.
Der Gemeinderat bestimmt als Abstimmungstermin für den 
Bürgerentscheid den Sonntag, 26.03.2023 (08.00 Uhr bis 18.00 
Uhr).
Zur Durchführung schlägt der Vorsitzende vor, neben der Brief-
wahl ein zentrales Wahllokal in Kolitzheim einzurichten. Da dies 
ebenerdig sein sollte, schlägt er das Sportheim in Kolitzheim 
vor. Die Wahlhelfer werden aus allen Gemeindeteilen eingeteilt.
Der Gemeinderat beschließt neben der Briefwahl ein zentrales 
Wahllokal im Sportheim in Kolitzheim einzurichten.
Raumsituation der offenen Ganztagsschule in Zeilitzheim
Flächenerweiterung durch einen Anbau in Fertigbauweise
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende 
nochmals die Damen der Offenen Ganztagsschule Kolitzheim 
(OGTS) Frau Kristina Trunk-Ludwig und Frau Sabine Stawitzki, 
sowie die Rektorin der Grundschule Kolitzheim Frau Michaela 
Kirchner.
Die Räumlichkeiten der OGTS sind sehr beengt. Der 
Besprechungstermin mit einem Vertreter des Staatlichen 
Schulamtes Schweinfurt hat zwischenzeitlich stattgefunden. 
Der Vorsitzende erteilt Frau 2. Bürgermeisterin Katharina Graf 
das Wort, die das Ergebnis des Gespräches zusammenfasst. 
Die Klassenzimmer des Schulgebäudes in Zeilitzheim stehen 
der OGTS zur Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag zur Ver-
fügung. Eine Beschränkung der Aufnahmezahlen sollte künftig 
erfolgen. Aus Platzmangel wird die Lösung mit Containern 
befürwortet, was auch das OGTS-Team wünscht.
Anschließend erteilt der Vorsitzende Frau Stawitzki und Frau 
Trunk-Ludwig das Wort und bittet um eine Stellungnahme aus 
Sicht der OGTS. In der OGTS werden ca. 60 Kinder in drei 
Kurzgruppen (bis 14 Uhr) und einer Langgruppe (bis 16 Uhr) 
betreut. Der am häufigst besuchte Tag ist der Dienstag mit 
59 Kindern. Frau Stawitzki erläutert dem Gremium wie sich 
die Abläufe in der OGTS darstellen, nachdem täglich (außer 
freitags) die Schüler zu verschiedenen Uhrzeiten eintreffenden 
Bussen von den Betreuerinnen im Empfang genommen 
werden. Es gibt drei verschiedene Essenszeiten. Die Hausauf-
gaben werden in der Grundschule erledigt. Das ständige „hin 
und her“ zwischen den Räumen der OGTS und der Grund-
schule ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Diese Zeit 
fehlt in der Kinderbetreuungszeit. Wäre die Betreuung an einem 
Ort möglich käme dies den Schülern zugute. Dadurch würde 
auch viel mehr Ruhe entstehen und das Gemeinschaftsgefühl 
der Kinder würde sich verbessern. Für getrennte Räumlich-
keiten ist das Personal zu wenig.
Der Vorsitzende erläutert -auf Anfrage- die Finanzierung der 
OGTS. Die höchste Kinderzahl ist zwischen 12 und 14 Uhr 
anwesend; danach bis 16 Uhr nur noch ca. 1/3 der Kinder. 
Die Langgruppe bis 16 Uhr wird von der Regierung höher 
gefördert. In dieser Zeit besteht auch die Verpflichtung der 
Hausaufgabenbetreuung. In der Kurzgruppe bis 14 Uhr besteht 
diese nicht. Die Hausaufgaben können aber erledigt werden.
Der Vorsitzende erteilt Frau Rektorin Kirchner das Wort und 
bittet sie um ihre Stellungnahme. Grundsätzlich ist es immer 
sinnvoller alles unter einem Dach zu haben, was auch in 
der neuen Grundschule so sein wird. Das pädagogische 
Konzept sieht in der Zeit von 12 bis 14 Uhr eine Spielzeit mit 
pädagogischer Freizeitgestaltung vor. Dass die Hausauf-
gaben in dieser Zeit freiwillig von den Schülern erledigt werden 
können ist ein Angebot der OGTS. Auf der anderen Seite sind 
aber auch die Eltern, die den Anspruch haben, dass die Haus-
aufgaben auch in der Kurzgruppe erledigt werden sollen. Es 
sollen 4 Personen 60 Kinder gleichzeitig in verschiedenen 
Räumen betreuen.
Der Vorsitzende ist nach wie vor der Meinung, dass die Auf-
nahme von 60 Kindern zu viel sind für die jetzigen Räumlich-
keiten. In der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr werden Angebote 
gemacht, die personell nicht zu bewältigen sind: Essen, Haus-
aufgaben, Freispielzeit, pädagogische Angebote. Er fragt Frau 
Kirchner, ob eine Änderung des pädagogischen Konzeptes 
z.B. hinsichtlich des verpflichtenden Mittagessens möglich ist, 
was Frau Kirchner ablehnt. 
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Der Vorsitzende teilt noch mit, dass der Landkreis Schweinfurt 
wegen der Kreisstraße, die an der OGTS vorbeiführt, noch bzgl. 
des Abstandes der Container zur Kreisstraße gehört werden muss.
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat die Container-
lösung nördlich des ehemaligen Raiffeisengebäudes auf dem 
Grundstück mit der Fl.Nr. 434 in Zeilitzheim.
Ersatzbeschaffungen von Löschfahrzeugen für die Frei-
willigen Feuerwehren Stammheim und Unterspiesheim
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende noch-
mals die Herren Kreisbrandinspektor Alexander Bönig, Kreis-
brandmeister Daniel Scheller, sowie die 1. Kommandanten 
Michael Kirchner aus Unterspiesheim und Christian Hogen aus 
Stammheim.
Herr 1. Kommandant Michael Kirchner hat einen Antrag auf 
Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige 
Feuerwehr Unterspiesheim gestellt. Die Feuerwehr Stamm-
heim äußert diesen Wunsch ebenfalls. Der Vorsitzende erteilt 
Herrn Kirchner das Wort, der mitteilt, dass die jetzigen Lösch-
fahrzeuge LF 16 mit den Baujahren 1994 (Unterspiesheim) und 
1998 (Stammheim) „in die Jahre gekommen sind“. Es ist zu 
beachten, dass die Nachfolgemodelle HLF 10 „Hilfeleistungs-
fahrzeug“ nach Bestellung zwei Jahre Lieferzeit haben. Bis zur 
Bestellung muss man aber auch mit ca. einem Jahr rechnen, 
d. h. die Fahrzeuge wären in 3 Jahren einsatzbereit. Die 
Kosten für ein Fahrzeug belaufen sich auf ca. 450.000,-- €. 
Die Förderung hierfür beträgt ca. 100.000,-- €. Die Fahrzeuge 
müssen herstellerneutral ausgeschrieben werden. Es gibt noch 
die Möglichkeit einer weiteren Förderung von 10 % falls zwei 
Kommunen zusammen zwei baugleiche Fahrzeuge bestellen.
Der Vorsitzende erteilt Herrn Kreisbrandinspektor Alexander 
Bönig, der sich bereits mit einem Mitarbeiter der Regierung in 
Verbindung gesetzt hat, das Wort. Um die zusätzliche 10 %ige 
Förderung ausschöpfen zu können, muss die Gemeinde Kolitz-
heim eine weitere Kommune finden, die ein nahezu komplett 
identisches Fahrzeug HLF 10 beim gleichen Hersteller bestellt. 
Selbst der Mitarbeiter der Regierung hat mitgeteilt, dass das 
nahezu unmöglich sein wird. Herr Bönig hat bereits mit einer 
weiteren Kommune Kontakt aufgenommen. Die Kommandanten 
der Feuerwehren müssen dies genau besprechen. Herr 
Kirchner ergänzt, dass er bestrebt ist, eine Feuerwehr zu 
finden, die auch ein HLF 10 baugleich bestellt, jedoch die 
Erfolgswahrscheinlichkeit nicht sehr hoch sein wird.
Aus dem Gremium wird vorgeschlagen, dass drei versierte 
Gremiumsmitglieder neutral die jetzigen LF 16 in Augenschein 
nehmen und den Istzustand feststellen.
Auf Anfrage vom Vorsitzenden wie der Zustand der Fahrzeuge 
ist, teilt Herr Kirchner mit, dass das Alter schon so weit fort-
geschritten ist, dass er den Antrag für eine Ersatzbeschaffung 
gestellt hat; natürlich auch mit dem Wissen, dass die Fahr-
zeuge erst in 3 Jahren zur Verfügung stehen.
Herr 1. Kommandant Christian Hogen teilt mit, dass auch wenn 
die LF 16 noch 5 Jahre im Einsatz sind hohe Reparaturkosten 
anfallen werden.
Auf Mitteilung aus dem Gremium bestätigt Kämmerer Werner 
Knoblach, dass für die HLF 10 bereits Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushalt aufgenommen sind.
Im Gremium wird der Vorschlag die LF 16 in Augenschein 
zu nehmen für gut empfunden. In der Zwischenzeit können 
die Kommandanten trotzdem mit anderen Feuerwehr-
kommandanten Verbindung aufnehmen.
Folgende Personen werden die Fahrzeuge bei der Fa. Kilian 
Meusert, Kolitzheim in Augenschein nehmen: Herr Mike Endres, 
Herr Berthold Pfaff und Herr Norbert Weissenseel.
Der Tagesordnungspunkt wird in 4 Wochen wieder auf die 
Sitzung des Gemeinderates genommen.

Waldbereinigung Lindach
In nächster Zeit sollen die Mitglieder des Vorstands der 
neuen Teilnehmergemeinschaft Lindach 2 gewählt werden. 
Interessierte können sich bis 28.02.2023 in die bei der 
Gemeinde Kolitzheim, Rathausstraße 1, Zimmer 14 aus-
liegenden Liste eintragen. Wählbar sind grundsätzlich alle 
natürlichen Personen, die unbeschränkt geschäftsfähig sind. 
Sie müssen nicht Grundstückseigentümer im Verfahrensgebiet 
sein.

Die Schülergruppen kommen zu drei verschiedenen Zeiten, je 
nach Stundenplan (nach der 4, 5 oder 6 Schulstunde) in der 
OGTS an und haben demnach auch drei verschiedene Essens-
zeiten. Das gemeinsame Mittagessen ist ihr wichtig und die 
Eltern erwarten auch, dass Hausaufgaben gemacht werden 
können.
Anhand des Beamers zeigt der Vorsitzende 3 verschiedene 
Varianten zum Stellen von Containern auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 434 nördlich des ehemaligen Raiffeisengebäudes. Zu 
beachten ist, dass sich auf dem Grundstück eine Scheune im 
Eigentum des Sportvereins Zeilitzheim befindet. Die Scheune 
muss anfahrbar bleiben. Daher ist ein entsprechender Abstand 
zum Eingangstor einzuhalten. Außerdem steht noch ein Gas-
tank, der außer Betrieb ist, dort.
Variante A
Nutzfläche 68,20 m² (Bruttofläche)
Variante B
Nutzfläche 73,72 m² (Bruttofläche)
Variante C
Nutzfläche 88,83 m² (Bruttofläche)
Variante A wäre am vorteilhaftesten, da bei den Varianten B 
und C die Zufahrt zur Scheune eingeschränkt ist.
Ein entsprechender Durchbruch erfolgt zum bestehenden 
Gebäude. Ein dort sich noch befindlicher Tresor der Raiffeisen-
bank würde im Zuge des Durchbruchs abgebrochen und ent-
fernt werden. Der Gastank wird ebenfalls entsorgt.
Die Kosten für einen Container mit der Nutzfläche von ca. 68 m² 
belaufen sich einschließlich des Fundaments auf ca. 125.000,-- 
€ brutto, zuzüglich der Kosten für die Genehmigungsplanung 
und der Abbrucharbeiten.
Der Vorsitzende bittet das Gremium um Diskussionsbeiträge.
Es wird mitgeteilt, dass die Containerlösung keine Lösung 
darstellt, da die Schülerzahl weiterhin begrenzt ist. Der 
„Knackpunkt“ ist der Personalschlüssel. Kann dieser auf-
gestockt werden? Aus Sicht der Eltern wird darum gebeten, 
die Erledigung der Hausaufgaben auch in der Kurzgruppe zu 
belassen. Sollten die Hausaufgaben auch nur teilweise erledigt 
werden können, ist das trotzdem eine große Hilfe für die Eltern.
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass es für die OGTS keinen 
Personalschlüssel gibt. Es geht alleine um die staatliche 
Finanzierung, die für die Kurzgruppe weniger ist. Bei mehr 
Anmeldungen für die Langgruppe wäre die Finanzierung 
besser. Damit könnte der Kooperationspartner auch mehr 
Personal einstellen.
Frau Kirchner teilt hierzu mit, dass bereits vorgeschlagen 
wurde eine Person über den Bundesfreiwilligen Dienst (BuFDi) 
oder Praktikanten einzustellen. Es gibt auch die Möglichkeit der 
Gründung eines Fördervereins und das Personal selbst einzu-
stellen.
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Gemeinde für die Ein-
stellung eines BuFDis nicht antragsberechtigt ist und somit 
nicht anerkannt wird. Dies müsste ein Dritter, z.B. die Schule 
selbst beantragen. Außerdem ist die Einstellung des Personals 
für die OGTS eine staatliche Aufgabe. Die Regierung hat dies 
an Kolping weitergegeben.
Aus dem Gremium wird mitgeteilt, dass es wichtig ist, dass die 
neuen Schulräume von der OGTS genutzt werden. Die Frage 
bleibt, ob Kolping genügend Personal eingestellt hat.
Diese Frage ist aber an die Regierung zu richten, so der Vor-
sitzende. Frau Stawitzki ergänzt noch, dass mehr Personal auf 
Grund der räumlichen Trennung benötigt wird. Außerdem ist 
sie der Meinung, dass es sehr schwierig ist weiteres fachliches 
Personal zu finden. Sie und ihre Kolleginnen sind so flexibel, 
dass sie ihre Arbeitszeiten nach den Buchungszeiten für die 
Schüler festgelegt haben.
Frau 2. Bürgermeisterin Katharina Graf ergreift das Wort und 
teilt mit, dass sich die Behördenvertreter auf eine Lösung 
geeinigt hatten. Niemand wollte eine Schülerzahlbeschränkung 
von 40 Schülern. Daher hatte man sich für die Container-
lösung für die nächsten Jahre entschieden. Die Betreuungs-
plätze sollen zukünftig so ausgeschrieben werden, dass die 
Anmeldungen bis 16 Uhr vor den Anmeldungen bis 14 Uhr 
berücksichtigt werden. Die Gemeinde kann die Personal-
problematik nicht lösen.
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Siebenergang im Bereich  
der Gemeinde Kolitzheim
Die Siebener führen auch dieses Jahr wieder Grenzgänge 
durch. Die Überbauung von Grundstücken wird nach dem 
Bayer. Straßen- und Wegegesetz geahndet.
Folgende Grenzgänge werden demnächst durchgeführt:

ab 01.02.2023: Gemarkung Lindach
rechts der Öttershäuser Straße / links der 
Wipfelder Straße

Alle Grundstückseigentümer werden aufgefordert, ihre Grenz-
steine bis 01.02.2023 zu räumen und sichtbar zu machen. 
Ausgerissene, verschobene oder gar entfernte Grenzsteine 
sind unverzüglich dem jeweiligen Feldgeschworenenobmann 
- Lindach: Klaus Wiederer (Tel. 09385/1076) zu melden. Grenz-
steinräumungsarbeiten, die nicht ausgeführt sind, werden von 
den Siebenern auf Kosten der zuständigen Grundstücksbewirt-
schafter vorgenommen und in Rechnung gestellt.
Grundstücksbesitzer, die ihre Grundstücke an auswärtige 
Pächter verpachtet haben, möchten diese bitte entsprechend 
informieren.
Von der Gemeinde wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass ein Überbau von gemeindlichem Grund 
(Wege, Grünstreifen, Gräben usw.) nicht geduldet wird und bei 
Grenzzeichenentfernung Anzeige erstattet wird.

Andere Stellen und Behörden

Zweckverband Musikschule Schweinfurt
Anmeldung zum 2. Halbjahr der Musikschule:
Eltern-/Kindgruppen „Die Musikmäuse“
Restplätze im Instrumentalunterricht
Ab 13.02.2023 beginnen die Eltern-/Kindgruppen „Die Musik-
mäuse“ im 2. Halbjahr des Schuljahrs 2022/23. Das Angebot 
richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren. Die 
Musikschule bietet diese Kurse seit Jahren mit großem Erfolg 
an - das erste, spielerische Kennenlernen der Welt der Musik für 
die Kinder und gleichzeitig Anleitung für die Eltern zum eigenen 
ersten Musizieren. Den Unterricht erteilen ausschließlich Diplom-
Musiklehrer mit entsprechender Qualifizierung.
Unterricht wird derzeit erteilt in
Schweinfurt: Musikschulgebäude und Ledward 212
Bergrheinfeld
Niederwerrn
Schonungen
Schwebheim
Stadtlauringen
Werneck
Kommen mindestens fünf Anmeldungen zusammen, können 
auch weitere Kurse in den Außenstellen eingerichtet werden.
In einigen Instrumentalfächern sind noch Restplätze frei, Aus-
künfte dazu erteilt das Musikschulsekretariat.
Die Anmeldung ist online bequem möglich unter www.
musikschule-schweinfurt.de oder im Musikschulsekretariat, 
Schweinfurt, Schultesstr. 17, Telefon 09721/51 599 oder 51 698.
Anmeldeschluss: 31.01.2023

Kreisjugendring Schweinfurt
Rettet das Klima! Escape-Room für Jugendliche. 12-14 Jahre. 
Aschermittwoch 22.02.2023 von 10:00 – 15:00 Uhr
Der Kreisjugendring Schweinfurt versucht das Klima zu 
retten! Eingeladen sind alle Jugendlichen von 12 -14 Jahren. 
Eine radikale Klimaaktivistin aus der Zukunft hat die 120 Mit-
glieder des Orchesters der Bayreuther Wagner-Festspiele ent-
führt – Wo sich das Orchester befindet, ist noch unklar. Ihre 
Forderungen hat sie in Form von Rätseln versteckt.

Häckselplatz Unterspiesheim
Der Häckselplatz in Unterspiesheim ist für die Anlieferung 
geöffnet.
Öffnungszeiten:
Freitags von 12.00 bis 17.00 Uhr und  
samstags von 9.00 bis 17.00 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass nur holzige Gartenabfälle, wie 
Baum- und Strauchschnitt, mit einem max. Durchmesser von 
15 cm angeliefert werden dürfen.
Fremdstoffe wie Steine, Metalle, Kunststoffsäcke und -schnüre 
sowie Wurzelstöcke sind selbstverständlich ausgeschlossen.
Auch sonstige (nicht holzige) Gartenabfälle wie Gras, Laub, 
Moos, Fallobst, Staudenreste und ähnliches werden aus 
Gründen der Handhabung und des Gewässerschutzes dort 
nicht angenommen.
Diese können entweder auf den eigenen Komposthaufen, in 
die Biotonne oder direkt bei einem der beiden Kompostplätze 
des Landkreises (Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle oder 
Kompostanlage Gerolzhofen) abgegeben werden. 
Grüngut bis 1 m³ sowie Strauchschnitt bis 10 m³ werden 
kostenlos angenommen (größere Mengen sind kostenpflichtig).
Auch Materialien, die zum Transport des Häckselgutes ver-
wendet wurden, wie z.B. Plastikplanen, Plastiksäcke oder Netze 
müssen von den Anlieferern wieder mitgenommen werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das Ver-
brennen holziger Gartenabfälle innerhalb bebauter Ortsteile 
verboten ist.
Außerhalb der bebauten Ortsteile dürfen pflanzliche Abfälle 
nur in Ausnahmefällen auf den Grundstücken, auf denen 
sie angefallen sind, verbrannt werden. Dies muss bei der 
Gemeinde Kolitzheim vorab angezeigt werden.

Hundesteuer
Hundesteuerpflichtig sind alle Hunde, die im Gemeindegebiet 
Kolitzheim gehalten werden und älter als vier Monate sind. 
Jeder Hundehalter ist verpflichtet, jeden von ihm gehaltenen 
Hund beim Steueramt, Rathausstr. 1, 97509 Kolitzheim, Tel. 
09385/9710-23 anzumelden. 
Informieren Sie sich auf der Homepage der Gemeinde Kolitzheim 
(www.kolitzheim.de)

- Rathaus
- Satzungen/Verordnungen
- Hundesteuersatzung

Breitbandausbau in der Gemeinde 
Kolitzheim Glasfaseranschlüsse (FTTH)  
für alle Haushalte im  
Gigabit-Förderprogramm
Im Rahmen des Breitbandausbaues in der Gemeinde 
Kolitzheim wurde mit der Telekom ein Kooperationsvertrag 
geschlossen. In den nächsten zwei Jahren soll voraussichtlich 
in folgenden Gemeindeteilen der Glaserfaserausbau erfolgen:
GT Gernach, GT Herlheim (teilweise), GT Oberspiesheim, GT 
Stammheim, GT Unterspiesheim und GT Zeilitzheim (teilweise).
Die Gemeindeteile Kolitzheim und Lindach sowie teilweise 
der GT Herlheim und der GT Zeilitzheim fallen nicht unter den 
Geltungsbereich des Förderprogrammes und werden zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Glasfaseranschlüssen erschlossen.
Die Telekom bietet über den Vertriebspartner Media Zehe in
Unterspiesheim 
(Kirchgasse/Gemeindezentrum)  
vom Mi. 25.01. – Fr. 27.01.2023
in der Zeit von 11.00 – 18.00 Uhr
die Möglichkeit an, sich über den Breitbandausbau zu 
informieren. Der pinkfarbene Highspeed-Truck steht dort für Sie 
bereit. Bitte bringen Sie, falls vorhanden Ihre Kunden-Nummer 
der Telekom mit.
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Pfarrei St. Antonius Lindach

Samstag, 21.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Vorabendmesse für

Hilmar Dotzel (best. v. Obst- u. Gartenbauverein)
Sonntag, 29.01.23 - 4. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Pfarrei St. Bartholomäus Stammheim

Sonntag, 22.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Messfeier für

Alois u. Maria Wieland u. Roman Neubauer
Samstag, 28.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Vorabendmesse für

Edgar Brand - 3. Seelenamt
Mina u. Adolf Holzapfel
Paul Scheller
zur immerwährenden Hilfe Mariens

Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Zeilitzheim

Sonntag, 22.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 29.01.23 - 4. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Eucharistiefeier für

Erika u. Ernst Mößlein u. vst. Ang.
Vst. d. Fam. Bayer

Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim, 
St. Bartholomäus Oberspiesheim und 
St. Ägidius Gernach
Festjahr 70 Jahre Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim mit 
Oberspiesheim
Hochfest des Hl. Sebastian
Freitag 20.01.23 - Hll. Fabian u. Sebastian
Usp 09.15 Kindergarten St. Sebastian: Namenstagsfeier 

(Kita, Kirchgasse 14)
Prozession zur Kirche

Usp 16.00 Kommunionvorbereitung: 6. Katechese 
(Kirche/PZ)

3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag 22.01.23
Ger 09.00 Wort-Gottes-Feier
Festjahr 70 Jahre Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim mit 
Oberspiesheim
Hochfest des Hl. Sebastian - Patron der Kirche und des 
Ortes
Sonntag 22.01.23
Usp 10.15 Treffpunkt an der Statue des Hl. Sebastian 

(Ecke Hauptstr. - Schafgasse)
Prozession - Messfeier am Hochfest für die 
Pfarrgemeinden
anschl. gemeinsames Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen (GZ)
Kurzinformation der Gemeinde (E. Dittmann)

Montag 23.01.23
Usp Pfarrbüro geschlossen
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (PZ)
Dienstag 24.01.23 - Hl. Franz v. Sales
Usp 09.00 Krabbelgruppe (GZ, 1. Stock)
Mittwoch 25.01.23 - Fest der Bekehrung des Hl. Apostels 
Paulus
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (PZ)
Donnerstag 26.01.23 - Hl. Timotheus und hl. Titus
Usp 16.00 Pfarrbüro geschlossen
4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag 28.01.23
Ger 19.11 KdFB, MVG: Dorfabend (Sportheim)

Werden sie nicht binnen kurzer Zeit gefunden, sind die 
Orchestermitglieder unwiederbringlich verloren! Doch es geht 
noch um mehr: Denn die Zukunft des Weltklimas steht auf dem 
Spiel!
Kannst du gemeinsam mit den anderen die Rätsel lösen, die 
Forderungen finden, das Weltklima und die Orchestermitglieder 
retten?
Hast du Lust auf das knifflige Escape Room Spiel? Dann melde 
dich an! Gerne auch mit deiner ganzen Gruppe!
Im Anschluss an den Escape Room gibt es außerdem weitere 
spannende Aktionen für dich.
Der Preis beträgt 12,00 €. Anmeldeschluss ist der 10.02.2023. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.kjr-sw.de oder unter 
09721/6462033.

Landkreis Schweinfurt:  
Anträge auf Vereinspauschale können 
ab sofort eingereicht werden
Antragsfrist endet am 1. März 2023
Landkreis Schweinfurt. Das Landratsamt Schweinfurt weist 
darauf hin, dass die Sport-und Schützenvereine aus dem Land-
kreis Schweinfurt ab sofort die Anträge auf Vereinspauschale 
einreichen können.
Der Stichtag zur Beantragung der Vereinspauschale 2023 ist 
der 01. März 2023. Der Antrag mit allen erforderlichen Unter-
lagen muss also spätestens am 01. März 2023 beim Land-
ratsamt Schweinfurt oder bei der Deutschen Post bzw. einem 
lizensierten Postdienstleister (dokumentiert durch den Post-
stempel bzw. Einlieferungsbeleg) eingegangen sein.
Die Antragsunterlagen können auf der Internetseite des Land-
ratsamtes Schweinfurt unter www.landkreis-schweinfurt.de/ver-
einspauschale heruntergeladen oder unter der Telefonnummer 
09721/55-451 angefordert werden.

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Marienhain
Pfarrei St. Jakobus Herlheim

Sonntag, 22.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Messfeier für

Elsa, Georg u. Roland Huttner
Samstag, 28.01.23 - 4. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Vorabendmesse

nach Meinung (L)
für Leb. u. Vst. d. Fam. Graf u. Schmitt
Gabriele Margareta u. August Braun
Lorenz Müller, Inge u. Elfriede Knauer

Pfarrei St. Stephanus Kolitzheim

Sonntag, 22.01.23 - 3. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Messfeier für

Alfons Häusner - 3. Seelenamt
Waltraud u. Ludwig Hertlein (L)
Vst. d. Fam. Walter u. Krämer
Marianne Haupeltshofer

Mittwoch, 25.01.23 - Mittwoch der 3. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Rosenkranz
Sonntag, 29.01.23 - 4. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Eucharistiefeier für

Michael u. Theresia Hertlein (L)
Ottilie u. Raimund Häusner u. Ang. (L)
Walter Kreis, Bruno, Maria u. Alfons Häusner
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Unterspiesheim. Informationen und Nachfragen bei Rita Werner 
(Tel. 09723/934241).
Bücherschrank
Am Generationenplatz Unterspiesheim wurde im Rahmen des 
Regionalbudgets 2021 ein offener Bücherschrank aufgestellt. 
Kostenfrei können Sie sich hier mit Literatur versorgen. Auch 
Kinder und Jugendbücher sind hier zu finden. Gerne können 
Sie die Bücher mitnehmen. Auch können Sie gut erhaltene 
Literatur einstellen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus.
Kindergarten feiert Namenstag
Am Fest des Hl. Sebastian, 20. Januar, beginnt um 09.15 Uhr 
der Gottesdienst für alle im Kindergartengebäude, Kirchgasse 
14. Von dort wird uns Günther Riedmann mit der Fahne des Hl. 
Sebastian in die Kirche voranziehen, wo die Feier endet. Alle 
sind herzlich dazu eingeladen.
Kommunionvorbereitung 2023
Auch unsere Kommunionkinder wollen und sollen im Festjahr 
mitfeiern dürfen. So beginnt die 6. Katechese am 20.01.23 um 
16.00 Uhr in der Kirche, um sich dann im Pfarrzentrum fortzu-
setzen.
KLJB Spiesheim sammelt Altpapier
Auch im neuen Jahr sind die Jugendlichen der KLJB Spies-
heim auf Ihre Mithilfe angewiesen. Die erste Altpapiersammlung 
findet am 21.01.23 ab 08.00 Uhr statt. Bitte stellen Sie Ihr 
Sammelgut ungebündelt und ohne Fremdstoffe (bei Regen 
ggf. abgedeckt) an den Straßenrand. Wir sammeln Altpapier 
und Kartonagen. Vielen Dank für die Unterstützung unserer 
Jugendarbeit vor Ort. Weitere Termine sind: 22.04.23; 26.08.23; 
25.11.23.
Festjahr 70 Jahre Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim/
Oberspiesheim
Hochfest des Hl. Sebastian -  
Patron unserer Kirche und unseres Ortes
Im Jubiläumsjahr 70 Jahre Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim 
mit Oberspiesheim wollen wir nach zweijähriger 
Pandemiepause wieder das Fest unseres Kirchenpatrons, 
des Hl. Sebastian, feiern. Der Festtag beginnt am Sonntag, 
22.01.23 um 10.15 Uhr an der Statue des Heiligen in der Haupt-
straße/Ecke Schafgasse mit einem Festzug in die Kirche. Nach 
dem Gottesdienst gibt es im Gemeinde- und Pfarrzentrum 
Unterspiesheim ab 11.30 Uhr das Angebot zum gemeinsamen 
Mittagessen. Gegen 13.45 Uhr ist eine Kurzinformation der 
Gemeinde Kolitzheim (E. Dittmann) vorgesehen. Herzliche Ein-
ladung!
Ihr Gemeindeteam Unterspiesheim
Information ErzieherInnenausbildung
Sie suchen einen Beruf, den die Zukunft braucht?
Sie sind: Aufgeschlossen – kreativ – pädagogisch interessiert?
Sie arbeiten gerne selbständig mit Kindern – Jugendlichen – 
Menschen mit Behinderung?
Wer sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen zum 
Informationstag der Johann-Hinrich Wichern-Fachakademie für 
Sozialpädagogik, Geschwister-Scholl-Straße 34 in Schweinfurt. 
Am 11.02.23, werden dort um 10:15 Uhr und um 12:00 Uhr 
in einer Präsentation Ausbildungsweg und Arbeitsfeld des 
Erzieherberufes vorgestellt. Dozenten und Studierende stehen 
für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Wer 
möchte, kann gerne eine Tasse Kaffee genießen. Sekretariat 
Johann-Hinrich-Wichern Fachakademie, Geschwister-Scholl-
Str. 34 97424 Schweinfurt Tel. 09721/730680
Ehevorbereitung 2023 - Drei Gemeinden
Sie wollen im Jahr 2023 heiraten? Dann merken Sie sich 
bitte den 15.02.23 vor. Dann beginnt um 18.30 Uhr im Pfarr-
zentrum Unterspiesheim ein gemeinsamer Abend mit Pfr. 
Amrehn. Wir gehen erste Schritte im Rahmen der Ehevor-
bereitung. Anmeldung im Pfarrbüro 09723/1433. Eine gute 
Hilfe zur Vorbereitung finden Sie unter www.ehe-wir-heiraten.
de Für die Vorbereitung zur Ehe empfiehlt sich dieser Link:  
https://www.ehevorbereitung-wuerzburg.de/ Dekanatsbüro 
Schweinfurt, Schultesstr. 21, 97421 Schweinfurt, Telefon 
09721/70250, E-Mail gudrun.christoffer@bistum-wuerzburg.de, 
www.sw.main-franken-katholisch.de

Sonntag 29.01.23
Osp 09.00 Messfeier
Usp 10.15 Messfeier für die Pfarrgemeinden
Montag 30.01.23
Usp Pfarrbüro geschlossen
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (PZ)
Dienstag 31.01.23 - Hl. Johannes Don Bosco
Usp 09.00 KdFB: Krabbelgruppe (GZ, 1. Stock)
Fest d. Darstellung d. Herrn (Mariä Lichtmess)
Mittwoch 01.02.23
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (PZ)
Ger 18.00 Statio am Bildstock/Ortsmitte

Messfeier am Fest mit Kerzenweihe
anschl. Möglichkeit zum Empfang  
des Blasiussegens

Donnerstag 02.02.23
Usp 09.15 Messfeier am Fest mit Kerzenweihe

anschl. Möglichkeit zum Empfang  
des Blasiussegens

Usp 16.00 Pfarrbüro geöffnet (bis 18.00 Uhr)
Osp 18.00 Statio am Bildstock/Bartholomäusplatz

Messfeier am Fest
anschl. Möglichkeit zum Empfang  
des Blasiussegens

Freitag 03.02.23 - Herz-Jesu-Freitag, Hl. Blasius von Sebaste
Usp 09.00 Messfeier
Osp 10.00 WGF mit Blasiussegen (Kita An den Linden)
Samstag 04.02.23
Ger KdFB/MVG: Dorfabend „Manege frei“  

(TSV-Sportheim)
5. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag 05.02.23
Usp 10.15 Messfeier für die Pfarrgemeinden

anschl. Möglichkeit zum Empfang  
des Blasiussegens

Ger 18.00 Messfeier
anschl. Möglichkeit zum Empfang  
des Blasiussegens

PRGeo 19.30 Auszeitgottesdienst (Kirche Zeilitzheim)

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist außerhalb der Ferienzeiten donnerstags von 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Unter der Nummer des Pfarr-
amtes 09723/1433 oder Handy 0175/7649655 können Sie Ver-
bindung mit Pfr. Amrehn aufnehmen. Gerne können Sie auch 
eine Mail schreiben:
pfarrei.unterspiesheim@bistum-wuerzburg.de (Bitte benutzten 
Sie nur diese Adresse). Auch können Sie Anliegen, Anregungen 
und Anfragen in die Briefkästen am Pfarrhaus Unterspiesheim, 
Kirchgasse 6, einwerfen. Kontoverbindung der Kirchenstiftung 
St. Sebastian:
IBAN DE59 7936 2081 0001 8127 69 (BIC GENODEF 1GZH)
KÖB Unterspiesheim im Pfarrzentrum Usp
Öffnungszeiten der Kath. Pfarrbücherei im Gemeindezentrum 
Unterspiesheim: Montag und Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr. 
Infos auch unter www.unterspiesheim.koeb-unterfranken.de
Krabbelgruppe
Wir treffen uns jeweils dienstags von 09.00 Uhr - 10.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Unterspiesheim. Nach dem Auszug der Kita 
können wir nun unseren festen Raum im 1. Stock beziehen. Es 
lohnt sich auf alle Fälle vorbei zuschauen. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Wir bitten um Mitgliedschaft beim Kath. Frauenbund. 
Ansprechpartnerin für die Krabbelgruppe: Carina Schmiedl. 
Tel. 0171/3228929
Treffpunkt+G: Handarbeitskreis
Die Frauen des Handarbeitskreises bieten an, auch für 
Interessierte (egal ob aus unserer Gemeinde oder von aus-
wärts) Strickarbeiten (Socken, Mützen, Schals usw.) anzu-
nehmen. Sie bringen eine ihre Wolle zum Strickkreis und äußern 
ihre Wünsche. In den Wintermonaten bis Ende April trifft sich 
die Gruppe, wöchentlich donnerstags von 14.00 -16.00 Uhr. 
Nachdem der Kindergarten in die neuen Räumlichkeiten in der 
Kirchgasse 14 umgezogen ist, treffen wir uns im Pfarrzentrum 
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Die Johann-Hinrich-Wichern-Fachakademie für Sozial-
pädagogik der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde 
Schweinfurt informiert über die Erzieherausbildung
Sie suchen einen Beruf, den die Zukunft braucht?
Sie sind: Aufgeschlossen – kreativ – pädagogisch interessiert?
Sie arbeiten gerne selbständig mit Kindern – Jugendlichen – 
Menschen mit Behinderung?
Wer sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen zum 
Informationstag der Johann-Hinrich-Wichern-Fachakademie 
für Sozialpädagogik, Geschwister-Scholl-Straße 34 in 
Schweinfurt. Am Samstag, 11. Februar 2023, werden dort um 
10:15 Uhr und um 12:00 Uhr in einer Präsentation Ausbildungs-
weg und Arbeitsfeld des Erzieherberufes vorgestellt. 
Dozenten und Studierende stehen für Fragen und persönliche 
Gespräche zur Verfügung. Wer möchte, kann gerne eine Tasse 
Kaffee genießen.
Unsere Kirche ist zum Gebet von Montag bis Samstag von 
10-18 Uhr und Sonntag von 8:30-18 Uhr geöffnet.
Kurzfristige Änderungen und aktuelle Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage www.schwebheim-evangelisch.de.

Vereinsnachrichten

Gemeindeteil Gernach

Nachbarschafthilfe Gernach - 
Wir sind da, wenn Hilfe nötig ist
Ziel der Nachbarschaftshilfe Gernach ist es, den 
Gernacherinnen und Gernachern, aber auch Bürgerinnen und 
Bürgern im näheren Umfeld Unterstützung anzubieten bei 
den Erledigungen, die im Alltagsleben anfallen, und die nicht 
selbst, von den näheren Angehörigen oder den Nachbarn 
erledigt werden können. 
Unterstützung kann in vielfältiger Weise nötig werden, so z. B. 
wenn man nicht mehr selbst zum Einkaufen fahren kann, wenn 
Fahrten zum Arzt oder zu Behörden nötig werden, bei kleinen 
handwerklichen Tätigkeiten, wie gelegentliches Rasenmähen 
oder Aufhängen von Vorhängen. Auch beim Ausfüllen von 
Anträgen sind wir behilflich.
Alle Helferinnen und Helfer haben sich zum Stillschweigen 
gegenüber jedermann verpflichtet, über all das, was sie im 
Zusammenhang mit ihrer Unterstützung aus ihrem persönlichen 
Leben erfahren.

Was tun, wenn ich mir Unterstützung wünsche?
Wenn Sie Unterstützung brauchen, rufen Sie bei einer der 
folgenden Helfer*innen der Nachbarschaftshilfe an.

- Erhard Scholl (09723-7918)
- Helga Eck (09723-4078)
- Stephanie Szabo (0176-62787972)
- Dieter Dietz (0174-911 0254)
- Alfred Glos (09723-2855)
- Sie können auch eine Mail schreiben: 

info@nachbarschaftshilfe-gernach.de

Sie erhalten dann einen Rückruf, und schnellstmöglich wird 
sich eine Person aus dem Helferkreis der Nachbarschaftshilfe 
Gernach mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Das kann die Person sein, mit der Sie sich in Verbindung 
gesetzt haben, aber auch eine andere Person aus dem Kreis 
der 22 Helferinnen und Helfer der NB Gernach.
Erhard Scholl
Ansprechpartner Nachbarschaftshilfe Gernach

Treffpunk+ G: Spielenachmittag
Hallo, liebe interessierte Spiesheimer und Gäste aus den 
umliegenden Ortschaften! Zum ersten Spielenachmittag luden 
wir jung und alt am 18.01.23 herzlich ein. Wir trafen uns von 
14.00 - 17.00 Uhr im Pfarrzentrum von Unterspiesheim (Auf-
zug vorhanden). Künftig soll dieser Spiel- und Spaß-Tag jeden  
3. Mittwoch im Monat stattfinden. Die Termine für das erste 
Halbjahr sind: 15.02./15.03./19.04./17.05./21.06. Bei einer 
Tasse Tee und kalten Getränken soll dieser Nachmittag ein 
Treffen der Generationen sein, wobei auch die Unterhaltung 
nicht zu kurz kommen soll. Bitte bringen Sie Ihre Lieblingsspiele 
(vorläufig) von zu Hause mit, da nur wenige Spiele vorhanden 
sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Info über Anna Kobosil 
(Tel. 09723/9240)
Ehevorbereitungstag 2023
Nun schon zum 5. Mal begehen wir einen gemeinsamen Tag 
zur Vorbereitung des Ehesakramentes. Bitte notieren 18.03.23, 
09.30-16.00 Uhr, Steigerwald-Zentrum Handthal und Baum-
wipfelpfad Ebrach. Anmeldung im Kath. Pfarramt Gerolzhofen, 
Tel. 09382-97520, Mail: pfarrei.gerolzhofen@bistum

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Zeilitzheim-Krautheim
Telefon: 09381/2470 Homepage: www.zeilitzheim.de
Fax: 09381/6556 E-Mail: pfarramt.zeilitzheim@elkb.de

22.01. 10.00 Uhr Gottesdienst in Zeilitzheim  
mit Pfarrer M. Voß (Predigtreihe)

29.01. 10.00 Uhr Gottesdienst in Krautheim  
mit Pfarrerin V. Fleck (Predigtreihe)

05.02. 11.00 Uhr Punkt-11-Gottesdienst in Zeilitzheim  
mit dem Punkt-11-Team

Bücherei in Zeilitzheim
Die Bücherei in Zeilitzheim ist jetzt wieder nach den 10-Uhr-
Gottesdiensten und nach dem Punkt-11-Gottesdienst geöffnet.
Öffnungszeiten des Pfarramtes:
jeden Mittwoch von 14 - 17 Uhr geöffnet.
Posaunenchor
Die Proben finden immer (außer in den Ferien) freitags im 
evangelischen Gemeindehaus Zeilitzheim statt.
Näheres auf unserer Homepage.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schwebheim
Kirchplatz 8, 97525 Schwebheim
Tel. 09723 / 1220 / Fax 09723 / 936810
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag 9.00 -12.00 Uhr;
Dienstag 15.00-18.00 Uhr
E-Mail: pfarramt.schwebheim@elkb.de
Internet: www.schwebheim-evangelisch.de

Sonntag 22.01.2023 3. Sonntag nach Epiphanias
10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Tobias Wölfel
Montag 23.01.2023
19.30 Uhr Frauen im Gespräch – ein Gesprächskreis mit Lara 

Wölfel im EGZ
Dienstag 24.01.2023
19.30 Uhr Ökumenischer Bibelabend im EGZ zum Markus 

Evangelium. An diesem Abend sprechen wir über 
das Thema Taufe.

Mittwoch 25.01.2023
09.15 Uhr Krabbelgruppe im EGZ
16.30 Uhr Sprechstunde Pfarrer Tobias Wölfel im Pfarramt
Donnerstag 26.01.2023
14.00 Uhr Seniorenclub im EGZ
18.00 Uhr OBA – Bilderbuchkino
19.00 Uhr Friedensgebet - Gemeinsam beten für die 

Bewahrung der Schöpfung sowie Frieden.
Sonntag 29.01.2023 Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.15 Uhr Gottesdienst mit Diakon Johannes Hofmann
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Gemeindeteil Stammheim

Stammheimer unterstützen 
Stammheim(er)
Liebe Stammheimer,
wir (SUS) sind in unserer Dorfgemeinschaft im Rahmen unserer 
Möglichkeiten gerne Ansprechpartner für Hilfestellungen.
Diese können sein, Unterstützung zur Versorgung (Ein-
kauf, …), Fahrten zu dringlichen Arztbesuchen, behördliche 
Abwicklungen, techn. Probleme (ohne mögliche Hilfe von 
Firmen), etc.
Ihr erreicht uns unter der Nummer: 09381/7181876
gez.: Heinrich Krapf

Jahreshauptversammlung 
des Winzerverein Stammheim
Zur Jahreshauptversammlung des Winzerverein Stammheim e.V.  
am Mittwoch, den 25.01.2023 um 19:00 Uhr im Rathaus Stamm-
heim, sind alle Mitglieder und Gäste recht herzlich eingeladen.
Folgende Tagesordnungspunkte wurden von der Vorstand-
schaft festgelegt:

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Grußwort der Weinprinzessin Laura Ziegler
3. Totenehrung
4. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
5. Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Jahresbericht des 1. Vorstandes
8. Wünsche/Anträge/Verschiedenes/Ausblick
9. Schließung der Jahreshauptversammlung

Über Euer zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft 
des Winzervereins.

Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Stammheim
Die Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr Stammheim lädt 
alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Sie findet am 
Freitag, den 27. Januar 2023 im Musikerheim statt. Beginn ist 
um 19:00 Uhr.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
4. Bericht zum Verein
5. Bericht zur Jugendarbeit
6. Bericht zur aktiven Wehr
7. Kassenbericht und Entlastung
- Pause -
8. Neuverpflichtungen
9. Grußworte
10. Aktuelles und Ausblick 2023
11. Wünsche und Anträge
12. Schließung der Jahreshauptversammlung

Wir bitten um vollzähliges Erscheinen (in Uniform).
- Die Vorstandschaft

Musikverein Stammheim
Der Musikverein Stammheim lädt recht herzlich zum alljähr-
lichen Rosenmontagsball mit dem Alleinunterhalter Hannes 
Piano am 20.02.2023 im Musikerheim Stammheim ein.
Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr.
Reservierungen sind bei Elisabeth Weißenseel unter Tel. 
09381/4285 möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Vorstandschaft

Johannisverein Gernach e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023
Zur Jahreshauptversammlung des Johannisvereins Gernach 
e.V. laden wir alle Mitglieder, ihre Angehörigen, Freunde und 
Gönner des Johannisvereins Gernach recht herzlich ein.
Die Jahreshauptversammlung findet statt am Sonntag,  
22. Januar 2023 im TSV-Sportheim Gernach. Beginn: 19.30 Uhr
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der JHV 2022
3. Bericht des Vorstandes und Aussprache
4. Kassenbericht und Aussprache
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen unserer Einladung folgen.
Auch Gäste sind willkommen.
Es gelten die dann aktuellen Hygienevorschriften.
Gernach, 23. 12. 2022
für die Vorstandschaft
Erhard Scholl, Vors.

Gemeindeteil Kolitzheim

Altpapiersammlung – 
Montessori Kinderhaus
Am Samstag, den 28.01.2023 findet die nächste Altpapier-
sammlung statt.
Es wird gebeten, das Altpapier bis 8.00 Uhr gut gebündelt 
bereitzustellen. Standort ist am ehemaligen Löschweiher im Max-
Pohly-Ring. Der Erlös kommt wie immer dem Kinderhaus zugute.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Montessori Kinderhaus – St. Sebastian – Kolitzheim
Der Elternbeirat

Gemeindeteil Oberspiesheim

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
OBERSPIESHEIM
Einladung zur Generalversammlung
am Sa. 21.01.2023 um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Grußworte
4. Anwesenheitsliste
5. Jahresbericht 2022 (1. Kdt.)
6. Protokollbericht 2022 (Schriftfhr.)
7. Rückblick 2022 (1. Vors.)
8. Rückblick 150-jähriges Jubiläum
9. Kassenbericht 2022 (Kassier)
10. Entlastung der Vorstandschaft
11. Neuaufnahmen
12. Vorschau 2023
13. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Oberspiesheim, 20.12.2022
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen aller aktiven und 
passiven Feuerwehrkameraden wird gebeten. Bei Verhinderung 
eines aktiven Kameraden ist einer der Kommandanten zu ver-
ständigen.
FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERSPIESHEIM
Die Vorstandschaft

Christian Nöth Harald Ebert
1. Vors. 1. Kdt.
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Am Rosenmontag hat die Bücherei geschlossen.
Der Jahresbericht aus 2022 ist geschrieben. Dieser wird 
demnächst separat veröffentlicht. Wer an unserer Arbeit 
Interesse hat, kann in der Zeitung, Gemeindeblatt und Kirch-
gänger darüber lesen.
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr
Infos auch unter www.unterspiesheim.koeb-unterfranken.de

Gemeindeteil Zeilitzheim

Nachbarschaftshilfe Zeilitzheim
Die Nachbarschaftshilfe Zeilitzheim hat sich während der 
Corona-Zeit formiert, um hilfsbedürftige Menschen aus dem Ort 
bei Besorgungen oder Ähnlichem zu unterstützen.
Kontakt und weitere Informationen:
Jonas Redweik 0179 / 5334289 oder
Peter Dietrich 0157 / 71410843
Wer ebenfalls bereit ist Einkäufe zu übernehmen oder die 
Gruppe anderweitig zu unterstützen, kann sich gerne bei den 
beiden genannten Ansprechpartnern melden.

Der Männerchor „Frohsinn“ Zeilitzheim 
beginnt wieder mit den Chorproben!
Unser Chor besteht in diesem Jahr 72 Jahre und das wollen wir 
im Juni mit einem Jubiläumskonzert gebührend feiern.
Wir singen dazu viele modernere Lieder aus unserem 
Repertoire und freuen uns noch über etwas Verstärkung.
Wer gerne mit uns singen möchte, darf sehr gerne mitmachen.
Es ist keine Chorerfahrung nötig, die Teilnahme ist kostenfrei 
und unverbindlich.
Wichtig ist die Freude am Singen und an den Liedern.
Alle Männer, egal welchen Alters, sind herzlich willkommen.
Wir proben wöchentlich ab Mittwoch, den 18. Januar um 19.30 Uhr  
im Sportheim des SC Zeilitzheim.
Kontaktdaten:
Jim Mc Lauchlan, E-Mail: jmclauchlan@freenet.de
Herbert Kleinhenz, Tel. 09381/4965,  
Mail: herbert.kleinhenz@gmx.de
Lorenz Makowski, Chorleiter, Tel. 09382/5425

Gemeindeteil Unterspiesheim

Frauenbund Ober- und Unterspiesheim
Haltung und Bewegung 
durch Ganzkörpertraining
Ein präventives Sportangebot, welches unabhängig von Alter 
und Leistungsfähigkeit die Kraft, Flexibilität und Koordination 
fördert. 
Dies ermöglicht ein besseres Körpergefühl zu erleben und die 
eigene Körpersprache besser zu verstehen. Gleichzeitig wird 
die Beckenbodenmuskulatur gekräftigt.

Ort: Gemeindezentrum Unterspiesheim, Kirchgasse 8
Beginn: Mittwoch 11.01.2023 um 18.00 - 19.30 Uhr

10x 90min 100€
Freitag 13.01.2023 um 08.15 - 09.45 Uhr
10x 90min 100€
(Krankenkassenzuschuss möglich)

Mitzubringen:Freude an Bewegung, Stoppersocken, Matte, 
evtl. Decke und Kissen

in Kooperation mit der SV DJK Unterspiesheim
Nähere Informationen: www.r-f-d.de
Anmeldung unter: info@r-f-d.de oder  
0172 780 3319 bzw. 09723/4400
es freut sich: Andrea Scheuring

17. Tanzsportgala der TSA 
des SV DJK Unterspiesheim
Am Samstag, den 25.03.2023, findet in der DJK Sporthalle in 
Unterspiesheim die 17. Tanzsportgala der Tanzsportabteilung 
Unterspiesheim (TSA) statt. 
Hierzu lädt die Tanzsportabteilung herzlich ein. Beginn ist um 
19:30 Uhr, Einlass in die Halle ist ab 18:30 Uhr.
Die Zuschauer erwartet ein unvergesslicher Abend mit hoch-
klassigen Tanzdarbietungen. Es tanzen nicht nur die Solisten, 
Duos und Gruppen der TSA Unterspiesheim, darunter der 
Vize-Europameister und Deutscher Meister im Schautanz sowie 
der Bayerische Meister im Solo, sondern auch zahlreiche ein-
geladene Gastgruppen aus nah und fern. 
In den verschiedensten Tanzrichtungen wie Garde- und Schau-
tanz, Hip Hop, Urban Dance, Polefitness oder Musical wird 
den Zuschauern ein abwechslungsreiches stilvolles Abend-
programm geboten. Auch für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt.
Der Kartenvorverkauf findet am 06.02.2023 von 18-20 Uhr im 
Bewirtungsraum (OG) der DJK Sporthalle in Unterspiesheim 
statt. Der Kartenpreis beträgt 14,50 €.
Weitere Infos unter djk-unterspiesheim.de /  
Facebook: Tanzsportabteilung der DJK Unterspiesheim/ 
Instagram: TSA_Unterspiesheim.

KÖB Unterspiesheim
Das Bücherei-Team wünscht Allen ein glückliches und 
gesegnetes neues Jahr 2023.
Es gibt neuen Lesestoff aus der KBA Würzburg. Diese Bücher 
stehen zuzüglich zu unserem eigenen Buchbestand für sechs 
Monate in unseren Regalen. Wir haben bei der Auswahl viele 
Leseranfragen berücksichtigt. 
Sollte es doch noch Wünsche für ein bestimmtes Buch geben, 
dann bitte bei uns in der Bücherei melden.
Bitte denken Sie auch an die Benutzergebühr, die für das  
Jahr 2023 einmalig anfällt. Familiengebühr 5,00 €, Erwachsener 
4,00 €, Kind 2,50 €. 
Wenn aus einer Familie mehrere Personen lesen, auf jeden Fall 
die Familiengebühr wählen.
Auf Ihren Besuch freut sich das Bücherei-Team
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Sonstige Mitteilungen

Das Bayernkolleg Schweinfurt
Erst Ausbildung, dann Abitur nachholen
Ihr Job ist nicht mehr der richtige für Sie oder Sie möchten in 
einem Beruf arbeiten, der ein Abitur erfordert? Dann könnte 
das Bayernkolleg die Lösung sein:
Am Bayernkolleg Schweinfurt, einem staatlichen Gymnasium 
des zweiten Bildungswegs, können Sie mit einem mittleren 
Schulabschluss innerhalb von drei Jahren (ohne mittleren 
Bildungsabschluss in vier Jahren) Ihre Allgemeine Hochschul-
reife erlangen. Wir unterrichten in kleinen Klassen, es erfolgt 
keine Einteilung in Zweige. Mit dem Abitur können Sie dann 
an allen Universitäten und Hochschulen jedes Fach studieren, 
ganz genauso wie jeder Abiturient bzw. jede Abiturientin von 
einem „normalen“ Gymnasium. Da das Bayernkolleg eine staat-
liche Schule ist, ist der Schulbesuch kostenlos. In den meisten 
Fällen bekommen Sie sogar monatlich durch das BAföG 
finanzielle Unterstützung, die nicht zurückbezahlt werden 
muss.
Welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen? Sie müssen 
mindestens 18 Jahre alt sein (im Vorkurs 17 Jahre) und bereits 
einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen sein.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch 
bei uns vorbei und informieren Sie sich: entweder auf unserer 
Homepage www.bayernkolleg-sw.de, bei Instagram
@bayernkolleg.schweinfurt oder vor Ort während unseres 
Infotages am Freitag, den 3. Februar 2023, um 18:00 Uhr. 
Gerne können Sie auch telefonisch oder per Mail ein 
individuelles Beratungsgespräch mit der Schulleitung verein-
baren.
Bayernkolleg Schweinfurt, Florian-Geyer-Str. 13, 
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721/475930
Mail: office@bayernkolleg-sw.de

Mainstr. 24 • 97493 Bergrheinfeld
Tel. 09721/90262 • www.zweirad-seifert.de

TourRay E 3.0
60 Nm, 500 WH

Yamaha Motor
Mod. 21, Da. + He.

 2.699,- €

1.999,- € 1.999,- €
 Sie sparen 700,- €

Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!

„Werden 
  Sie Pate!“

Plan International Deutschland e.V.
www.plan.de



Kolitzheim - 12 - Nr. 3/23

Restaurant „Zur Schmiede“
Stammheim – unmittelbar am Militärmuseum

www.zur-schmiede-stammheim.com
Tel.: 09381/802408 im Winter von Do.– So. geöffnet

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der 

LINUS WITTICH Medien Gruppe

„Ich habe mich für die          
Ausbildung zur Pflegefachfrau      
entschieden, da es mir sehr viel 
Spaß macht mit Menschen zu 
arbeiten und ihnen zu helfen“

Olivia,
Auszubildende in der Pflege

(m/w/d)
Berufsfachschule für Pflege des Bezirks Unterfranken Schloss Werneck,

Balthasar-Neumann-Platz 1, 97440 Werneck
Ausführliche Informationen zum Stellenangebot: www.kh-schloss-werneck.de

Bewerbungen an: bewerbung@kh-schloss-werneck.de 

Krankenhäuser und Heime Schloss Werneck Ausbildungsstart:
12.09.2023

Suche gebrauchte
Mofas/Mopeds/Motorräder/125.
Marke und Zustand egal. Auch
ohne Papiere und Schlüssel. Auch
Scheunen- und Kellerfunde. KEINE
Roller. Sonst alles anbieten. Tel.
01718062651

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Mit Aussicht  
auf HEIMAT. 
Mit Aussicht
auf HEIMAT.
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

ung

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!©© © ©©© ©© ©© ©© HalfHHalfHalfHalfalfalfalfHalfHalfHalffalfHHalfHalfHalfHH poinpoinpoinpoinpoinpoinoinpopopppopoppppoppoopoop t ttt - st- st- ststock.ockocock adobadobbbbbbdobbe.ce.coe.coe.cocococoococoe.cocooe.cooooooe..coo.cccee mmmmmmmmmmmmm

Hier fi nden Sie ...
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!

Ihre Traumwohnung … 

 suchen oder finden …

… mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de


